
 

1. Satzung zur Änderung der Satzung 
 

für die öffentliche Entwässerungsanlage 
 

der Gemeinde Litzendorf 
 

(Entwässerungssatzung – EWS -) 
 

vom 1 9 .  Mä rz  2 0 1 5  
 
 
 
 
Auf Grund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 und 2, Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung, 

Art. 41 b Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Wassergesetzes erlässt die Gemeinde Litzendorf 

folgende Änderungssatzung: 
 
 

§ 1 
 

 
§ 17 der Entwässerungssatzung – EWS – vom 24.04.2002 erhält folgende neue Fassung: 
 
 

§ 17 
 

Untersuchung des Abwassers 
 
 

(1) Die Gemeinde kann über die Art und Menge des eingeleiteten oder einzuleitenden 
Abwassers Aufschluss verlangen. Bevor erstmalig Abwasser eingeleitet oder wenn Art oder 
Menge des eingeleiteten Abwassers geändert werden, ist der Gemeinde auf Verlangen 
nachzuweisen, dass das Abwasser keine Stoffe enthält, die unter das Verbot des § 15 fallen. 

 
(2) Die Gemeinde kann eingeleitetes Abwasser jederzeit, auch periodisch, untersuchen 

lassen. Auf die Überwachung wird in der Regel verzichtet, soweit für die Einleitung in die 
Sammelkanalisation eine Genehmigung nach Art. 41 c BayWG vorliegt und die dafür vorge-
schriebenen Untersuchungen, insbesondere nach der Abwassereigenüberwachungsverord-
nung in der jeweils geltenden Fassung, ordnungsgemäß durchgeführt und der Gemeinde 
vorgelegt werden. Die Gemeinde kann verlangen, dass die nach § 12 Abs. 3 eingebauten 
Überwachungseinrichtungen ordnungsgemäß betrieben und die Messergebnisse vorgelegt 
werden. 

 
(3) Die Beauftragten der Gemeinde und die Bediensteten der für die Gewässeraufsicht 

zuständigen Behörden können die anzuschließenden oder die angeschlossenen Grundstü-
cke betreten, wenn dies zur Durchführung der in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen Maß-
nahmen erforderlich ist. 
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§ 2 

 
Inkrafttreten 

 
 

(1) Diese Satzung tritt am 01.04.2015 in Kraft. 
 
 

Litzendorf, 19.03.2015 
 
 
 
 
Wolfgang Möhrlein 
Erster Bürgermeister 


